
WASSERKONFERENZ BURGENLAND

Protokoll

24. September 2009

im Franz-Liszt-Zentrum in Raiding
Die Wasserkonferenz Burgenland steht im Zeichen der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Zentrales Anliegen des Lebensministeriums und der Burgenländischen Landesregierung ist es, mit den InteressensvertreterInnen in Dialog über die Gewässer und ihr Einzugsgebiet, über die Wasserwirtschaft generell sowie über Grund- und Trinkwasser zu treten.

Referenten

DI Dr. Robert Fenz, Lebensministerium

DI Dr. Christian Maier, Abt. 9, Amt der Bgld. Landesregierung

Mag. Herbert Szinovatz, Abt. 9, Amt der Bgld. Landesregierung

DI Gerhard Spatzierer, Abt. 9, Amt der Bgld. Landesregierung

Moderation

DI Bettina Wanschura, DI Johannes Posch (PlanSinn GmbH)

Ablauf 

· Begrüßung durch Lt.abg. Bgm. Erich Trumer und LR Ing. Werner Falb-Meixner

· Erklärungen zum Rahmen der Wasserkonferenz

· Fotoloop - Eindrücke aus der Burgenländischen Wasserwelt

· Vorträge

· DI Dr. Robert Fenz: „Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan“

· DI Dr. Christian Maier: „Zustandsbewertung der Burgenländischen Oberflächengewässer nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie“

· Mag. Herbert Szinovatz: „Zustand des Grundwassers im Burgenland“

· DI Gerhard Spatzierer: „Wasserwirtschaft Burgenland im Spannungsfeld verschiedener Interessen“

· Dialoge an den Tischen
· Präsentation der Dialog-Ergebnisse

· Schlussworte 

Begrüßungsworte

Bgm. Erich Trummer:

Wasser ist wegen seiner guten Qualität im Burgenland als Nahrungsmittel Nummer 1 überaus wichtig. 

Wasser bedeutet Leben, Lebensgrundlage, Kultur, Produktionsgrundlage, erneuerbare Energie aber auch Bedrohung von Leben und Lebensraum. Es gilt daher Verantwortung zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung zu übernehmen und so eine nachhaltige Bestandssicherung über Generationen zu gewährleisten. 

Das Burgenland ist ein Musterbundesland im Bereich der Ver- und Entsorgung. Die gut funktionierende Wasserwirtschaft soll auf jeden Fall in öffentlicher Hand bleiben, denn nur so können Versorgungssicherheit, eine gute Qualität und leistbare Preise ermöglicht werden. 

Diese Wasserkonferenz ist ein sichtbares Ergebnis der landesweiten Zusammenarbeit der burgenländischen Wasserwirtschaft. Die Qualitätssicherung des Wassers, der Wasserversorgung, der ökologischen Abwasserentsorgung und des Hochwasserschutzes wird gemeinsam von Fachleuten behandelt. 

Die Herausforderung besteht künftig darin, das Wasser ausreichend zu schützen. Durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) gibt es eine Neuordnung der Gewässerschutz-Verordnung auf europäischer Ebene. Die europäischen Staaten orientieren sich mit der WRRL an einem gemeinsamen Ordnungsinstrument, wodurch Verbesserungen in der Gütesicherung aller europäischen Gewässer sichergestellt sind. 

LR Ing. Werner Felb-Meixner
„Den Wert des Wassers erkennt man erst dann, wenn es krank ist.“

Die Wasserqualität und -menge, die das Burgenland hat,  ist global gesehen nicht selbstverständlich. Insgesamt gibt es einen Anschlussgrad von über 90% bei Wasserleitungsverbänden und von 99% bei Abwasserentsorgungssystemen im Burgenland. Österreichweit liegt das Burgenland somit an der Spitze. Im Jahr 2009 wurden im Burgenland 7 Mio EUR in die Trinkwasserversorgung und 20 Mio EUR in die Abwasserentsorgung investiert. 

Die burgenländischen Flüsse weisen im Schnitt einen Gütegrad von 2 auf. Das ist ein gutes Ergebnis aber es geht noch besser. In den letzten Jahren wurde Maßnahmen gesetzt, um Flüsse naturnäher zu machen und die Ökologie zu verbessern. Über diese Maßnahmen soll auch bei der heutigen Veranstaltung diskutiert werden. 

Grundsätzlich ist das Thema Wasser ein sehr komplexes Thema. Es tun sich Spannungsfelder auf, die aber auch eine spannende Herausforderung darstellen: es gilt die Natur und den Siedlungsraum ausreichend zu schützen und Hochwasser gar nicht erst entstehen zu lassen. 
ExpertInnen arbeiten seit Jahren an diesen Spannungsfeldern. Das Positive daran ist, dass sie es mit Interesse und Freude an der Gestaltung tun. Auch die Anwesenheit der TeilnehmerInnen an der heutigen Wasserkonferenz zeigt, dass an dem Thema Interesse besteht.
Es wird noch Jahre dauern, bis die Vorgaben der WRRL erfüllt werden können und heute ist ein 1. Schritt in diese Richtung. 
VORTRÄGE

DI Dr. Robert Fenz: „Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan“

Details siehe beigefügte Präsentation 

Zusammenfassung:

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) setzt sich zum Ziel, die Gewässer bis 2015 bzw. 2027 in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu bringen und dort Verschlechterungen zu verhindern, wo ein guter Zustand bereits erreicht wurde.

Bis zum Jahre 2012 soll es drei Gewässerbewirtschaftungspläne geben, die jeweils eine generelle Planung für die wasserwirtschaftliche Ordnung darstellen und Maßnahmenprogramme enthalten. 

Um den guten ökologischen Zustand zu erreichen, ist eine Priorisierung notwendig:

1. Vernetzung des Lebensraumes und Herstellung der Durchgängigkeit der Bäche, damit die Fische zu ihren Laichplätzen gelangen können.

2. Regionale und lokale Verbesserung der Gewässerstruktur.

Der erste Entwurf des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans hat 4 zentrale Schwerpunkte:

1. Hydromorphologie: Im Bereich der Hydromorphologie (= der Lebensraum der Gewässer und der Gewässerstrukturen) muss in den nächsten Jahren viel passieren. Das betrifft in erster Linie große Gewässer und Mündungen der Zuläufe. 

2. Sanierung von Fließgewässer in punkto Schadstoffen

3. Verringerung von Pestizideinträgen ins Grundwasser

4. Abstimmung unterschiedlicher Ansprüche an die Gewässer (z.B. beim Ausbau der Wasserkraft)

Über das Umweltförderungsgesetz stellt der Bund bis 2015 insgesamt 140 Mio. EUR an Fördergeld für hydrologische Maßnahmen zur Verfügung. 

Weitere Planungsinstrumente stellen Regionalprogramme und Kriterienkataloge dar.

Einen Überblick zum Entwurf des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans gibt es auf der Seite wisa.lebensministerium.at. Die Möglichkeit zur Stellungnahme besteht bis einschließlich 27.10.2009.

Der Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan wird am 22.12.2009 veröffentlicht und als Verordnung erlassen sowie der Europäischen Kommission übermittelt. Danach beginnt die Phase der Umsetzung.
DI Dr. Christian Maier: „Zustandsbewertung der Burgenländischen Oberflächengewässer nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie“

Details siehe beigefügte Präsentation 

Zusammenfassung:

Für den ersten Entwurf des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans (NGP) wurden das burgenländische Gewässernetz und Grundlagendaten zu den Gewässern erhoben.

Weiter hydrologische Erhebungen gab es für: 
· Kontinuumsunterbrechungen (Wehranlagen, Sohlschwellen)

· Restwasserstrecken

· Staustrecken

· Einleitungen/Ausleitungen

· Brücken

· Ufer/Sohlsicherungen

· stark anthropogen überformte Abschnitte

Für die Untersuchungen der Gewässergüte gibt es 40 Messstellen, an denen jeweils 6 – 12 Messungen pro Jahr durchgeführt werden. 

Insgesamt  gibt es ca. 15 Fischuntersuchungen pro Jahr und sowie weitere Untersuchungen zu Makrozoobenthos, Phytoplankton, Makrophyten und trocken fallende Fließgewässerabschnitte (letztere kommen speziell im Burgenland vor). 

Das Ergebnis für das Burgenland war:

· 197 Detailwasserkörper (DWK) mit einer Gesamtlänge von 1.231 km

· davon 41 DWK temporär trocken fallend

· 41 DWK sind in gutem Zustand sowie 10 DWK in sehr guten Zustand – das entspricht ca. 23% der Gesamtlänge

· 40 DWK sind (228 km) in mäßigem Zustand 

· 56 DWK sind in unbefriedigendem Zustand 

· 6 DWK sind „heavily modified waterbodies“

Da die generelle Zielerreichung bis 2015 aus finanziellen und technischen Gründen nicht erreichbar ist, gilt es Schwerpunkte zu setzen. Diese betreffen die Herstellung der Durchgängigkeit an prioritären Gewässern, Monitoring und weiterführende Studien, die Nutzung von Synergieeffekten im Rahmen geplanter wasserwirtschaftlicher Projekte sowie die Erhaltung der Gewässerstrecken, die bereits in sehr gutem und in gutem Zustand sind. 

Für die Erreichung eines „guten Zustandes“ für weitere 37 DWK bis 2015 sind folgende Maßnahmen angedacht:

· Beseitigung von ca. 150 Kontinuumsunterbrechungen bis 2015

· Anpassung der Restwassermengen an 6 Restwasserstrecken 

· Maßnahmen an 16 Staustrecken bis 2015

· Strukturierungsmaßnahmen an 20 Detailwasserkörpern bis 2015

Mag. Herbert Szinovatz: „Zustand des Grundwassers im Burgenland“

Details siehe beigefügte Präsentation 

Zusammenfassung:

Für die Erstellung des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans im Burgenland wurden chemische Belastung und Menge des Grundwassers erhoben. Darauf aufbauend wurden Grundwasserkarten erstellt. 

Das Ergebnis zeigt, dass es ausreichend Grundwasserressourcen sowohl für Trink- als auch für Nutzwasserzwecke gibt. Weiters befinden sich alle Grundwasserkörper in einem guten mengenmäßigen Zustand.

Im Burgenland werden seit 1991 viermal pro Jahr alle 22 Grundwasserkörper an 120 Messstellen überwacht. 
Die chemische Analyse weist als Hauptproblematik den Nitratgehalt im Grundwasser aus. Die Parndorfer Platte ist davon besonders betroffen, und weist auch einen schlechten Zustand auf. Die Sanierung dieses Wasserkörpers ist auf Grund des Grundwasseralters (15-25 Jahre) nur langfristig möglich. Maßnahmen die jetzt getroffen werden zeigen sich erst entsprechend spät.
Umweltziele „Chemie“ und „Menge“:
Bis 2015 sollen lokale und regionale Verschmutzungen vor allem im Einzugsbereich von Trinkwasserversorgungen reduziert bzw. beseitigt werden. Mengenmäßig befinden sich die ausgewiesenen Grundwasserkörper bereits in gutem Zustand.
Das laufende Maßnahmenprogramm im Burgenland für die Erreichung der Umweltziele setzt sich wie folgt zusammen:

· Einsatz des Instruments Agrarumweltprogramm ÖPUL 2007-13: das ist das Österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft. Das ÖPUL ist die wichtigste landwirtschaftliche Fördermaßnahme in der "ländlichen Entwicklung".
Im Jahr 2008 haben insgesamt 573 Betriebe (141 Biobetriebe) mit einer Fläche von 38.770 ha Land an dem Programm „Vorbeugender Boden- und Grundwasserschutz“ im Burgenland teilgenommen.
Eine Unterstützung gab es auch durch den „Verein BERTA–Natur- und Gewässerschutz“.

· Nitrat–Aktionsprogramm: Überprüfungen durch eine Gewässeraufsicht vor allem bei Viehhaltungen (Güllegruben, Viehbestand, Ackerflächenbedüngung)

· Bodenschutz bei Klärschlamm und Gülle

· Weitere Diskussionspunkte die derzeit das Grundwasser betreffen sind der Weinbau im Bereich des Westufers Neusiedler See und damit eventuelle Auswirkungen auf die dort befindlichen Trinkwasserbrunnen, sowie im Bereich von Neufeld die Auswirkungen auf das Burgenland durch Massentierhaltungen im benachbarten Bundesland Niederösterreich. 
DI Gerhard Spatzierer: „Wasserwirtschaft Burgenland im Spannungsfeld verschiedener Interessen“

Details siehe beigefügte Präsentation 

Zusammenfassung:

Es gibt verschiedene Nutzungsansprüche, die wiederum unterschiedliche Interessen verfolgen. 

Die Ausgangslage im Burgenland ist folgende:

· wenig Niederschlag

· davon fließen pro Jahr nur 150-160 mm/m2 ab
· Flüsse sind West-Ost orientiert
· geringe Wasserführung

· nur kurze Starkregenereignisse 

· die Wasserkraft hat im Burgenland nur eine geringe Bedeutung

· Fischerei, Erholung, Naturschutz, Sport spielen eine Rolle

· 98% der Trinkwasserversorgung kommt aus dem Grundwasser

· Hochwasserschutz: es gibt 200 Rückhaltebecken

· der Neusiedlersee ist ein internationales Gewässer 

· der Tourismus konzentriert sich auf Kultur und Thermalbäder

· Industrie und Gewerbe sind vorhanden.

Die einzelnen Interessen lassen sich unterscheiden in: 

1. öffentliches Interesse: vertreten durch die Verwaltung

2. allgemeine und öffentliche Interessen, die dem Gemeinwohl dienen

3. individuelles Interesse von jedem/jeder einzelnen BürgerIn

Das Oberziel aller InteressensvertreterInnen ist es, lebende Flüsse und sauberes Wasser im gesamten Flussgebiet und auch grenzüberschreitend zu haben. Um das zu erreichen, müssen BürgerInnen informiert und eine Mitgestaltung ermöglicht werden. 

Am Beispiel der Raab erkennt man gut das Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen:

Die Raab fließt durch die Steiermark, eine kurze Strecke durch das Burgenland und dann durch Ungarn, um schließlich in die Donau zu münden. Das bedeutet, dass zwei Bundesländer, das Lebensministerium, mehrere Bezirksbehörden, die Österreich-Ungarische Gewässerkommission und zwei Kommitate für die Verwaltung zuständig sind. 

Seit 2002 gibt es unterschiedliche Belastungen aus Industriekläranlagen, die zu einer Schaumbildung geführt haben. Die Umweltminister von Österreich und Ungarn haben reagiert und das Aktionsprogramm Raab zur Umweltverbesserung am Fluss Raab an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn ins Leben gerufen. Ein aktuelles Monitoring an der Raab besteht aus Emissions- und Immissionsmessungen, 2 Online-Messstationen und einem Raab Survey 2008 und 2009 mit Ungarn, dass eine Bestandsaufnahme der Raab von der Quelle bis zur Mündung beinhaltet.

Gleichzeitig treten jedoch Probleme aufgrund unterschiedlicher Interessen an der Raab hervor, welche die Themen Energiegewinnung, ökologische Fischgewinnung, Durchgängigkeit, Restwasser, Instandhaltung, Hochwasserschutz, Naturschutz, Freizeitnutzung, Industrie und Landwirtschaft betreffen. Die momentane Aufgabe besteht darin, die Gewässerstruktur zu verbessern, Nährstoffeinbringung zu unterbinden und das Grundwasser zu schützen. 

Zusammenfassend gilt es über gesetzliche Vorgaben Ausgleich zu schaffen und BürgerInnen bei der Erstellung der Maßnahmenprogramme im Vorhinein einzubeziehen. 

Stellungnahme aus dem Publikum zum Grundwasserschutz im Zuge des nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans:

Aus Sicht eines Wasserversorgers beinhaltet der Plan grobe Mankos:

1. es wird nicht genug für den Grundwasserschutz getan

2. es gibt nicht genügend Beratungsmaßnahmen für LandwirtInnen

3. die Trinkwassernutzung wird wenig bis gar nicht berücksichtigt. 

Grundsätzlich setzen sich WasserversorgerInnen für den Klimaschutz ein, aber nur sollte das Grundwasser durch diese Maßnahmen nicht grob beeinträchtigen werden. In diesem Sinne zählt in erster Linie das Verursacherprinzip. Wenn Gelder für Programme beantragt werden, muss unbedingt der Grundwasserschutz mitbedacht werden.

DIALOGE AN DEN TISCHE 

Der zweite Teil der Veranstaltung war dem Dialog gewidmet. An neun Tischen tauschten Menschen aus den unterschiedlichen Fachbereichen ihre Meinung zu den vorgestellten Maßnahmen und Programmen aus.

Als Diskussionsanregung gab es 4 Fragen:

1. Welche Maßnahmen sollen verstärkt werden?

2. Welche Maßnahmen finden Sie weniger sinnvoll?

3. Wie soll die Öffentlichkeitsbeteiligung in Zukunft erfolgen?

4. Welche Herausforderungen sehen Sie für die Entwicklung der Burgenländischen Gewässer? 

Nachfolgend sind die wichtigsten Themen, die von den jeweiligen Dialog-Gruppen in das Plenum eingebracht wurden, zusammengefasst.

Präsentation der Tischergebnisse – Fragen und Anregungen

Ergebnisse am Tisch 1: 

· die Gewässerstrukturen sollen forciert werden

· die Kontrolle der örtlichen Landwirtschaft soll im Hinblick auf den Grundwasserschutz verschärft werden 

· eine verstärkte Publikation der Ergebnisdaten des Monitoring sowie der Bewirtschaftungspläne wird gewünscht (z.B. im Internet)

· die Überprüfung der Abwasserkanäle im Hinblick auf Nitrat soll verschärft werden

· das Flussgebietmanagement soll verstärkt werden

· in Zukunft soll bei Veranstaltungen wie dieser eine breitere Öffentlichkeit eingeladen werden

Ergebnisse am Tisch 2:

Momentan ist es unmöglich, die Maßnahmen des nationalen Gewässerbewirtschaftungs-plans umzusetzen, da es in den Behörden an Personal fehlt. Es wird daher ein Instrument gefordert, das in das Wasserrechtsgesetz integriert wird, um Dinge effizient umsetzen zu können. 

Antwort DI Dr. Robert Fenz: Die Fachseite und JuristInnen überlegen für den Entwurf des Planungsdokuments genau, ob die Umsetzung vom Verwaltungsaufwand auch möglich ist. 

Ergebnisse am Tisch 3: 

· Öffentlichkeitsarbeit: die wertvollen Daten zum nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan sollten in den Gemeinden und bei Veranstaltungen mehr und in verständlicher Form veröffentlicht werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Gemeinden selber die Daten erhalten und entsprechend verbreiten.

· Der Hochwasserschutz soll verstärkt als Schwerpunkt in den Maßnahmenkatalog aufgenommen werden. Um Unterstützung für einzelne Gebiete zu bekommen, sollen die betroffenen Siedlungsräume im Prioritätenkatalog ganz oben stehen.

· Um Dörfer vor Hochwasser zu schützen, wären leistungsstarke Bollwerke eine Lösung. 

· Der Hochwasserschutz soll ökologisch sein und mehr Raum für den Fluss schaffen. Das wäre über Grundablösen möglich. 

Ergebnisse am Tisch 4: 

· PlanerInnen, BauherrInnen und Behörden verlangen einen besseren Austausch der Daten. Das Internet soll daher als Plattform genutzt werden, um die zusammengetragenen Daten geeignet zu veröffentlichen.

· Anlagen sollen von vornherein so geplant werden, dass sie vom Hochwasser gar nicht betroffen werden können. 

Ergebnisse am Tisch 5: 

· Für einen optimalen Informationsfluss sind Veranstaltungen wie die Wasserkonferenz wichtig, beim nächsten Mal soll es aber jeweils eine Veranstaltung pro Flusseinzugsgebiet geben. 

· Auf den Grundwasserschutz soll mehr Augenmerk gelegt werden.

· Es besteht eine Unklarheit bei der Abgrenzung zwischen Hochwasserschutz und ökologischen Maßnahmen. Ebenso sind die unterschiedlichen Förderhöhen unklar. 

· Bei Regulierungen und ökologischen Verbesserungen, die das Grundwasser betreffen, sollen Insellösungen vermieden werden. Bei solchen Lösungen besteht nämlich die Gefahr, dass sie einer Gemeinde einen Vorteil, der anderen aber einen Nachteil verschaffen können. 

· Allgemein ist der Informationsfluss nicht ausreichend.

Stellungnahme:
Es gibt zwei Förderschienen: 

1. Über das Umweltförderungsgesetz werden ökologische Maßnahmen gefördert, und

2. über das Wasserbauförderungsgesetz werden Hochwasserschutzmaßnahmen gefördert. 

Es sind zwei voneinander getrennte Fördertöpfe, die jeweils Maßnahmen im angegebenen Bereich mit bis zu 90% fördern. Die Förderungen erfolgen immer durch den Bund und das Land mit unterschiedlichen Anteilen (z.B. 60% durch den Bund, 30% durch das Land). Die Förderung von Kraftwerken fällt grundsätzlich geringer aus, nämlich mit ca. 40%. 

Es ist wichtig zu wissen, dass nur Maßnahmen förderbar sind, die bis 2015 auch umgesetzt werden. Alles was später umgesetzt wird, muss von den Gemeinden selbst finanziert werden. Das Ministerium nimmt sich daher vor, die Gemeinden noch einmal genau über die vorhandenen Förderschienen zu informieren. 

Ergebnisse am Tisch 6: 

· Die Ökologisierung von Fließgewässern soll verstärkt werden.

· Es wird eine stärkere Kontrolle des Grundwassers gefordert. 

· Die Raumplanung soll stärker in die Hochwasserschutzplanung einbezogen werden.

· Seiteneinzugsgebiete sollen bei Hochwasserschutzstudien berücksichtigt werden.

· Grundsätzlich darf es keine halbherzigen Kompromisse als Lösungen geben. Es soll immer auch auf die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen geachtet werden. 

· NutzerInnen von Gewässern sollen pro Einzugsgebiet gemeinsam an einem Tisch zusammenkommen.

Ergebnisse am Tisch 7: 

· Es soll mehr Schongebiete geben. 

· Den Fließgewässern soll mehr Raum gegeben werden.

· Es sollen verstärkt Renaturierungen veranlasst werden und Rückhaltebecken entstehen.

· Die Wichtigkeit des Wassers muss nachhaltiger publik gemacht werden. 

· Unkoordinierte Baumaßnahmen sollen unterbunden werden. 

· Die Zielvorgaben für den nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan sind nur mangelhaft mit den Schutzvorstellungen der WasserversorgerInnen abgestimmt worden. 

· Es soll zielgerichtete Gespräche mit Betroffenen geben und eine breite Beteiligung (InteressensvertreterInnen, einzelne Personen, PolitikerInnen, etc.) nach Einzugsgebieten.

Ergebnisse am Tisch 8: 

· Es gibt Ortsteile in Gemeinden, die noch nicht an das Abwasserentsorgungssystem angeschlossen sind, weil es an Fördermitteln fehlt. 
Zu Erklärung: es gibt eine vordefinierte „gelbe Linie“, innerhalb derer es hohe Fördersätze gibt. Außerhalb dieser Linie werden nur Basisfördersätze vergeben. Um in Zukunft Siedlungswasserbauprojekte besser zu ermöglichen und Verbesserungen des Grundwasserschutzes durchzuführen, wird eine Nachführung der gelben Linie gewünscht. 

· Für die nachhaltige Nutzung der Tiefenwasserkörper im Burgenland sollen Gelder bereitgestellt werden, um den Grundwasserkörper mengenmäßig und altersdatiert beobachten zu können.

· Es soll eine Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit für eine steigende Bedeutung der Abwasserentsorgung bzw. generell der Wasserwirtschaft geben.

· Es kam die Frage auf, ob Oberflächenversiegelungen temporär trocken fallende Gewässer verursachen und Grundwasseransammlungen verhindern? Im Gegenzug gibt es Fremdwasseransammlungen in den Kläranlagen, die ein Problem darstellen. 

· Es werden große Mengen an Daten produziert, die jedoch nicht entsprechend aufbereitet werden. Es wird angeregt, dies zu tun und dann auch im Internet zu veröffentlichen.

Ergebnisse am Tisch 9: 

· „Rückhalten – nicht Ableiten“: es sollen Maßnahmen durchgeführt werden, damit in der Fläche das Wasser zurückgehalten werden kann. Frühere Strukturen haben das ermöglicht, diese sollen daher möglichst wieder hergestellt werden.

· Es wird eine Renaturierung von allen Fließgewässern angeregt.

· Es soll ausreichend Uferbegleitstreifen geben, um auch Einträge aus der Landwirtschaft zurück zu halten.

· Die Öffentlichkeit muss für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gewonnen werden.

· Trennsysteme bei der Abwasserentsorgung sollen forciert werden. 

· Es soll umfassend darüber informiert werden, dass Rückbaumaßnahmen praktizierte Hochwasserschutzmaßnahmen darstellen. 

· Es soll eine zielgerichtete Information im Bezug auf die Umsetzungsmöglichkeiten von Gemeinden, Verbänden, Institutionen und NGOs geben. Vor allem bei der Information über Fördermöglichkeit besteht ein hoher Nachholbedarf. 

· Ein rücksichtsloses Ausräumen von Bachbetten nach einem Hochwasser soll unterbunden werden. Das führt außerdem zu einem Zunichtemachen aller positiven Maßnahmen der letzten Jahre. 

· Das Verständnis bei PolitikerInnen und die Gewinnung der Öffentlichkeit für sinnvolle Maßnahmen im Bereich Wasserbau stellt nach der Ansicht der teilnehmenden Personen am Tisch 9 eine Herausforderung dar.

Statements zu den Ergebnissen:

DI Dr. Robert Fenz:

Thema Informationsfluss: 

Die Daten zum Bewirtschaftungsplan werden bereits umfassend zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse des Monitoring sind im Internet abrufbar. Seit 5 Monaten wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben, was sich teilweise aber als schwierig herausstellt, da die Aufbereitung aller Informationen eine große Herausforderung ist. Der Zugang für Private muss in jedem Fall noch verbessert werden, indem z.B. das Downloadvolumen von Karten verkleinert wird.

Thema Öffentlichkeitsbeteiligung:

Allgemein gibt es ein gutes Feedback im Gegensatz zu anderen Gesetzgebungen. Es gab auch Gespräche mit Interessensvertretungen und -gruppen. 

Thema Entwurf des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans: 

Der Vorwurf, dass der Entwurf zu wenige Bestimmungen für den Grundwasserschutz beinhaltet, ist nicht gerechtfertigt. Der Entwurf baut auf den Ergebnissen des Monitoring auf und diese besagen, dass es einen deutlichen Rückgang bei den Nitratwerten gibt. Es sind daher nur in wenigen Fällen Nitrataufbereitungsflächen notwendig.

Allgemeines:

Zwischen der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserschutzrichtlinie besteht ein enger zeitlicher Zusammenhang. Beide Richtlinien fordern dazu auf, für eine gute gegenseitige Koordination zu sorgen. 

Alle Stellungnahmen werden geprüft, strukturiert zusammengestellt und nach Entscheid des Ministers in die Wasserrahmenrichtlinie aufgenommen. 

Anmerkung der Moderatorin:

Stehen nicht auch die anderen EU-Länder vor dem Problem, dass die WRRL und der NGP für die Bevölkerung schwer zu lesen und zu verstehen sind.

DI Dr. Robert Fenz:

Das stimmt. Österreich kann für den Umgang mit dem Informationsfluss von den Niederlanden lernen. Trotzdem ist Österreich in der Umsetzung der WRRL und der Öffentlichkeitsbeteiligung gut unterwegs. 

Mag. Herbert Szinovatz:

Thema Öffentlichkeitsbeteiligung und diese Veranstaltung:

In anderen Bundesländern Österreichs gab es Veranstaltungen gleicher Art, jedoch jeweils für ein Flusseinzugsgebiet. Im Burgenland hat wurde aufgrund der Größe nur eine Veranstaltung angeboten.

Die Kritik wird aber aufgenommen und wir streben an, weitere Veranstaltungen nach Flusseinzugsgebieten gegliedert zu organisieren. 

Thema Hochwasserschutz:

Einige Projekte zum Hochwasserschutz liegen derzeit auf Eis, da die für die Maßnahmen notwendigen Grundstücke teilweise nicht zu bekommen sind. Da stößt die Wasserwirtschaft an ihre Grenzen.

Thema Grundwasserschutz:

Gerade in den letzten Jahren wurden viele Maßnahmen, die heute bereits erwähnt wurden, gesetzt. In weiterer Folge sollen aber unter andertem zusätzliche Vorschläge für ÖPUL-Maßnahmen - Verbesserungen/Evaluierungen - im Grundwasserschutz eingebracht werden.

Insgesamt ist es für die Wasserwirtschaft im Burgenland aber wichtig, das Wasser verstärkt in Trockenzeiten zurückzuhalten wird. Im Falle von verstärkten klimatischen Änderungen ist dies von wesentlicher Bedeutung sowohl für das Grundwasser wie auch für unsere Flüsse. 

Reaktion eines Teilnehmers:

Im Laufe der Veranstaltung wurde immer wieder „mehr Raum für die Flüsse“ gefordert. Den gibt es aber nicht, da ein reiner Grundankauf im Freiland von den Fördergesetzen nicht förderfähig ist. Wenn förderfähig, dann müssen in jedem Fall Maßnahmen gesetzt werden. 

LR Ing. Werner Falb-Meixner 

Allgemeine Anmerkungen:

Es stimmt, dass die Flüsse mehr Raum brauchen, jedoch brauchen die Zuständigen auch einen Chance, diesen Raum zu bekommen.

Das politische Ziel ist, dass das Burgenland in 7 bis max. 10 Jahren HQ100-sicher ist. Technisch und in punkto Bewilligungen ist das bereits möglich, es fehlt aber noch an Geld. 

Es ist notwendig, dass gewisse Flussbereiche gesäubert werden, jedoch geschieht das nicht rücksichtslos und nur in Absprache mit Naturschutz und Wasserbau.

Thema ÖPUL:
Andere Staaten der EU beneiden Österreich um sein Agrar-Umweltprogramm ÖPUL für umweltgerechte Bewirtschaftung. Z.B. gibt es für die Parndorfer Platte mittlerweile sieben verschiedene Begrünungsmodelle. Der Boden ist also geschützt und wird weder davon geschwemmt noch davon geweht. 
30% der Fläche sind Teil von Naturschutzprojekten, wiederum 30% der landwirtschaftlichen Fläche sind Biolandwirtschaft. 

Thema Grundwasserschutz und Beratung:
Der Faktor Zeit spielt in jedem Fall eine wichtige Rolle. Es wurden z.B. Grundwasseruntersuchungen auf Nitrat und Stickstoff gemacht. Das Ergebnis war, dass es im Ort Werte von >200 mg und auf den Feldern <20 mg gab. Der Grund dafür sind Hausbrunnen, die in 10 Meter Entfernung des Misthaufens liegen.   
Da sich die Nitratbelastung nur innerhalb von 20 – 25 Jahren abbauen kann, braucht es Zeit, um die Situation in den Griff zu bekommen. Zwischenzeitlich wird der Schwerpunkt auf die Beratung gelegt. Es ist ganz wichtig zu vermitteln, was sinnvoll ist und der Umwelt vorteile bringt. 

SCHLUSSWORTE

LR Ing. Werner Falb-Meixner 

Es war eine tolle Veranstaltung und vielen Dank für die intensive Mitarbeit! Besonderer Dank gilt auch den Vortragenden und den ExpertInnen aus den Abteilungen der Landesregierung, der Moderation und vor allem den Teilnehmenden fürs Kommen.

Falls es Anregungen für eine bestmögliche Verbreitung der Ergebnisse an alle Interessierten gibt, bin ich sehr dankbar.

Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken! 
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